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mit E-Mail vom 22.  Mai 2018 beantragten Sie u.a.  auf der Grundlage des Umwel-

tinformationsgesetzes (UIG) die Übersendung der internen und externen Kommu-

nikation und weitere Unterlagen (z.B.  Protokolle) mit Bezug auf die Kommission

für Wachstum,  Strukturwandel und Beschäftigung („Kohlekommission"). Zugleich

baten Sie um eine Vorabmitteilung,  sofern sich bei der Bearbeitung  lhres Antrages

die Entstehung von  Kosten abzeichnen sollte.

Die Recherche und Sichtung des Aktenbestandes hat ergeben, dass sich in den

für die Anfrage einschlägigen lnformationen  u.a.  personenbezogene Daten

(§ 9 Abs.  1  Nr.  1  UIG)  befinden.  Vor Offenlegung  dieser Daten  ist das gesetzlich

geregelte und mit einem enormen Verwaltungsaufwand verbundene Driftbeteili-

gungsverfahren gem. § 9 Abs.  1  UIG durchzuführen.  Damit ist ein Gebührenrah-

men bis zu 500,00 € eröffnet, der sich aus Teil A,  Nr. 2.2 Gebühren-und Ausla-

genverzeichnis zu §  1  Abs.  1  UIGGebv ergibt.



Die Festlegung des Kostenansatzes innerhalb des Gebührenrahmens ergibt sich

aus dem Umfang des erforderlichen Verwaltungsaufwands.  Hierzu zählen vor al-

lem die Personalkosten aber auch die Sachkosten eines Arbeitsplatzes.  Der

exakte Umfang des zur Bearbeitung lhrer Anfrage erforderlichen personellen und

sachlichen Aufwandes ergibt sich  naturgemäß erst am Ende der Bearbeitung

Ihr auf Herausciabe von  Dokumenten gerichteter Antrag kann demzufolge ni£b!

kostenfrei durch eine einfache schriftliche Auskunft gem.  Teil A,  Nr.1.1  des Ge-

bühren-und Auslagenverzeichnis zu §  1  Abs.  1  UIGGebv beschieden werden.

Vor diesem Hintergrund bifte ich Sie mir innerhalb einer Woche mitzuteilen, ob Sie

an ei" weiteren 86arbeitung des Verfahrens interessiert sind. Für Rückfragen

stehe ich  lhnen gerne zur Veriügung.

Mit freundlichen  Grüßen


